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IFRS 7 war für das Geschäftsjahr 2007 
 erstmals verpflichtend für die nach IFRS 
rechnungslegenden Kreditinstitute anzu
wenden. Dies schließt auch die Risiko
bericht erstattung für Kreditrisiken mit ein. 
Nach den Vorgaben des IFRS 7 ist die Ri
sikoberichterstattung grundsätzlich auf 
Basis der internen Risikosteuerung des 
 jeweiligen Kreditinstituts vorzunehmen 
(Management Approach). Aufgrund der 
Verschiedenheit der jeweiligen internen 
Sys teme war auch eine Heterogenität der 
Ausgestaltung der Risikoberichterstattung 
innerhalb der Vorgaben des IFRS 7 zu er
warten. 

Platzierung weitestgehend  
im Risikobericht 

Die Banken haben die Risikoangaben wei
testgehend im Risikobericht innerhalb des 
Lageberichts gemacht. Lediglich die Dres d
ner Bank hat den Risikobericht als un
abhängiges Dokument erstellt. Bereits eine 
Sichtung des bloßen Umfangs der An gaben 
gemessen an der Seitenanzahl zeigt deut
liche Unterschiede. So reicht das Volumen 
von acht Seiten (Landesbank Baden
Württemberg) bis zu 18 Seiten (Dresdner 
Bank), was aber natürlich nicht ohne 
Weite res auf die Qualität der Angaben 
schließen lässt. Zu berücksichtigen ist fer
ner, dass Risikoangaben teilweise auch im 
Anhang gemacht werden (Deutsche Bank, 
Dresdner Bank, Commerzbank); zuweilen 
finden sich identische Angaben doppelt in 
Anhang und Lagebericht (Deutsche Bank). 
Eine besonders saubere Trennung ist bei 
der Landesbank BadenWürttemberg und 
der DZ Bank zu finden. 

Aus diesem Ergebnis ist bereits zu entneh
men, dass sich möglicherweise die Effizienz 
der Berichterstattung, gegebenenfalls auch 
in anderen Bereichen der Berichterstat
tung, noch optimieren ließe. So könnte 

eine systematische Durchforstung und Eli
minierung von Doppelinformationen sowie 
eine Optimierung der Struktur der Bericht
erstattung bereits zu mehr Transparenz 
und Wirtschaftlichkeit der Finanzbericht
erstattung führen.

Angabe des Betrags des maximalen 
Kreditrisikos

Zunächst ist der Betrag des maximalen 
Kreditrisikos anzugeben, und zwar für jede 
Klasse von Finanzinstrumenten. In welcher 

Weise die Klassen gebildet werden, ist von 
der jeweiligen Bank selbst bestimmbar. Die 
Umsetzung durch die untersuchten Banken 
ist aus der Tabelle ersichtlich: 

Die mit Abstand wichtigste Entscheidung 
für die Banken war zunächst, nach wel
chen Kriterien die „Klassen“ gebildet wer
den, da auch zahlreiche weitere Angaben 
prinzipiell gegliedert nach diesen Klassen 
zu machen sind. Bei der Klassenbildung 
herrscht, wie aus der Tabelle ersichtlich, in 
der Praxis die Orientierung an der Bilanz
gliederung vor. Dies entspricht auch der 
Praxis anderer großer europäischer Banken. 
So haben sich vier der fünf (gemessen an 
der Bilanzsumme) größten Banken im Jahr 
2007 ebenfalls an der Bilanzgliederung 
orientiert (UBS, HSBC, BNP, Credit Agri
cole). Lediglich Barclays gliedert nach an
deren übergeordneten Kriterien.

Durchgängige Orientierung am  
Begriff des Exposure at Default 

Bei der Definition des maximalen Kredit
risikos ist bemerkenswert, dass sich die 
Commerzbank abweichend von den an
deren Banken durchgängig am bankauf
sichtsrechtlichen Begriff des Exposure at 
Default (EaD) orientiert. Dies ist beachtens
wert, da so insbesondere für Finanzgaran
tien und Kreditzusagen nicht die eigentlich 
geforderten Nominalwerte angegeben wer
den [vergleiche IFRS 7.B10 c) und d)], son
dern die mit Konversionsfaktoren gewich
teten Beträge. Die Vorgehensweise stellt 
allerdings nach der von der Commerzbank 
gegebenen Begründung die beste Schät
zung dar. Und sie ermöglicht überhaupt 
erst systematisch konsistente Angaben über 
alle Klassen auf Basis der internen Risiko
steuerung (auch nachfolgender Angaben 
wie „Kreditqualität“ – bei Commerzbank 
für alle Klassen als „Risikodichte“ angege
ben) im Sinne des Management Approachs.
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Mit den im vergangenen Jahr vorgelegten 
Abschlüssen war es für die nach Inter
national Financial Reporting Standards 
(IFRS) berichtenden Kreditinstitute erst
mals  verpflichtend, bezüglich der Angaben 
zu  Finanzinstrumenten den Bilanzierungs
standard IFRS 7 anzuwenden. Der Autor 
untersucht am Beispiel der an der Bilanz
summe gemessen fünf größten deutschen 
Banken (Deutsche Bank, Commerzbank, 
Dresdner Bank, Landesbank BadenWürt
temberg und DZ Bank), inwieweit sich in 
der Berichterstattung gravierende Abwei
chungen zeigen oder sich bereits Bench
marks erkennen lassen. Seine Würdigung 
umfasst insbesondere die Risikobericht
erstattung in Bezug auf Kreditrisiken als 
die mit Abstand bedeutendste Risikoart für  
die meisten Banken. Für die Art und der 
Umfang der Analyse wertgeminderter Be
stände, so ein Ergebnis seiner Arbeit, hat 
sich noch kein Branchenstandard heraus
gebildet. Und die diesmal noch nicht er
folgte Angabe von Sicherheitenwerten für 
diese Bestände liegt seiner Ansicht nach 
für große Banken durchaus im Bereich des 
Möglichen. (Red.) 
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Gemäß IFRS 7 ist auch gefordert, dass eine 
Überleitung zu den in der Bilanz ausgewie
senen Posten möglich ist. Diesbezüglich 
bietet die Landesbank BadenWürttemberg 
eine quantitative Überleitung zur externen 
Rechnungslegung, bei der DZ Bank ist eine 
verbale Überleitung bezüglich der Unter
schiede des internen Kreditvolumen zum 
Bilanzausweis enthalten. Die Commerz
bank liefert als Überleitung lediglich eine 
Darstellung und Erläuterung der erwar
teten Kreditausfälle (Expected Loss) zu den 
tatsächlichen Ausfällen (Run Rate).

Bestimmte Informationen für jede 
Klasse von Finanzinstrumenten

Der Standard sieht für jede Klasse von Fi
nanzinstrumenten die Beschreibung erhal
tener Sicherheiten und sogenannter Credit 
Enhancements (zum Beispiel Arten, Kon
zentrationen, Bewertung, Management) 
vor, wobei eine umfassende Angabe der 
Zeitwerte der Sicherheiten ausdrücklich 
nicht erforderlich ist. Hier tut sich die Pra
xis offenbar schwer. Eine systematische 
Beschreibung in Bezug auf Sicherheiten je 
Klasse findet sich bei keiner Bank. Eine An
gabe je Klasse dürfte – je nach Abgrenzung 
der Klassen – zuweilen auch nicht immer 
für Informationsgewinne sorgen, da die Si
cherheiten für verschiedene Klassen häufig 
ähnlich sind. 

Überwiegend finden sich aber lediglich 
recht allgemein gehaltene Darstellungen 
und Beschreibungen über verschiedene Ar
ten von Sicherheiten insgesamt. Die Dresd

ner Bank macht immerhin Angaben zur 
relativen Bedeutung einzelner Sicher
heitenarten.

Der Standard verlangt Angaben über die 
Kreditqualität der „unproblematischen“ 
(weder überfällig noch wertgemindert) fi
nanziellen Vermögenswerte ohne diesbe
züglich weitere zwingende Vorgaben zu 
machen. In diesem Zusammenhang werden 
jeweils auch anzugebende Informationen 
über Risikokonzentrationen dargestellt. 
Hierzu werden Angaben typischerweise in 
Form von Branchengliederungen und geo
grafischen Aufgliederungen sowie nach 
Ratinggruppen gegeben, was dem Grunde 
nach auch mit den Anforderungen der 
 MaRisk (wenngleich dort mit typischer
weise abweichendem Konsolidierungskreis) 
korrespondiert (BTR 1 Tz. 7a). 

Bemerkenswert ist aber, dass bei vielen 
Darstellungen keine Darstellung je Klasse 
erfolgt beziehungsweise die Angaben nur 
für Teile des gesamten Kreditexposures er
folgt sind. So hat beispielsweise die Deut
sche Bank zwar für den weitaus größten 
Teil des klassischen Kreditgeschäfts, das 
Firmenkundenengagement, eine Aufgliede
rung nach externen Ratinggruppen publi
ziert, in dem aber das weitaus umfang
reichere Kreditengagement aus zum Fair 
Value bewerteten finanziellen Vermögens
werten überwiegend nicht enthalten ist. 

Interessant ist weiterhin, dass die Aufglie
derungen in der Regel in der Abgrenzung 
des übergeordnet definierten „maximalen 

Kreditrisikos“ erfolgen, mit Ausnahme der 
Dresdner Bank, welche die Angaben in der 
davon abweichenden Abgrenzung des „Ge
samtexposures“ macht.

Die Commerzbank stellt ausführlich die 
„Risikodichte“ (das heißt den erwarteten 
prozentualen Ausfall bezogen auf das be
stehende Kreditrisiko) je Geschäftssegment 
und SubSegmente dar und gibt ausführ
liche Erläuterungen dazu. Commerzbank, 
Dresdner Bank und DZ Bank bieten dane
ben umfassende Erläuterungen zu ihren 
internen Ratinggruppen, wobei sich diese 
für die Commerzbank teilweise auch im 
Anhang befinden.

Angaben zu den nicht 
unproblematischen Vermögenswerten

IFRS 7 verlangt zunächst die Angabe des 
Buchwerts finanzieller Vermögenswerte 
mit geänderten beziehungsweise neu ver
handelten Vertragsbedingungen (zur Ver
meidung einer Wertminderung bezie
hungsweise Überfälligkeit).

Diese Angabepflicht korrespondiert dem 
Grunde nach ebenfalls mit den Anforde
rungen der MaRisk in Bezug auf Problem
kredite (BTR 1 Tz. 7b). Bei der Deutschen 
Bank sind Angaben zu „notleidenden Kre
dite im Prozess der Restrukturierung“ so
wohl in Risikobericht und Anhang aber 
nicht ohne Weiteres ineinandergreifend zu 
finden. Bei Commerzbank und Landesbank 
BadenWürttemberg ist eine diesbezüg
liche Angabe an erwarteter Stelle nicht er
sichtlich. Bei der Dresdner Bank ist das Vo
lumen der Restrukturierungskredite ge
nannt, DZ Bank gibt hierzu an, dass 
„nachverhandeltes Volumen“ von unterge
ordneter Bedeutung sei. 

Vor diesem Hintergrund ist anzumerken, 
dass auch für die Angabepflichten des IFRS 
7 der allgemeine Grundsatz der Wesent
lichkeit gilt, wie er in IAS 1 niedergelegt 
ist. Das heißt, ob und in welchem Umfang 
Angaben unter Berücksichtigung der 
 Wesentlichkeit gemacht werden, steht zu
nächst im Ermessen des bilanzierenden 
 Instituts. Allerdings dürfte gerade in Bezug 
auf nicht unproblematische Kreditrisiken 
ein erheblich gesteigertes Informations
interesse der Abschlussadressaten beste
hen, sodass der Wesentlichkeitsgedanke 
äußerst restriktiv auszuüben wäre. Es wäre 
beispielsweise eine Teilmenge von 0,1 Pro
zent bei einem Kreditexposure von 500 

Angaben zum maximalen Kreditrisiko

Klassen Definition maximales Kreditrisiko

Deutsche Bank in Anlehnung an Bilanzposten Buchwerte und Nominalwerte für 
außerbilanzielle Risiken

Commerzbank Geschäftssegmente einheitlich die Größe Exposure at 
Default (EaD)

Dresdner Bank in Anlehnung an Bilanzposten Buchwerte und Nominalwerte für 
außerbilanzielle Risiken1)

Landesbank  
BadenWürttemberg in Anlehnung an Bilanzposten

Buchwerte für Kredite und offene 
Zusagen, Marktwerte für Wertpa
piere, Kreditäquivalenzbeträge für 
Derivate 

DZ Bank
wechselnde Aufgliederungen nach 
Branchen beziehungsweise  
Kreditarten

Buchwerte für Kredite und offene 
Zusagen, Marktwerte für Wertpa
piere, Kreditäquivalenzbeträge für 
Derivate 

1) Die so definierte Angabe des maximalen Kreditrisikos erfolgt im Anhang. In der Risikoberichterstattung wird bei der Dar
stellung der Kreditrisiken vom „Gesamtexposure“ ausgegangen: genehmigte Kreditlimite und positive Marktwerte aus Han
dels und WPGeschäften und gegebenenfalls Addon für Marktpreisrisiken.
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Milliarden Euro grundsätzlich sicherlich 
nicht wesentlich. Handelt es sich dabei 
aber gerade um problematische bezie
hungsweise ausfallbedrohte Bestände sieht 
es natürlich anders aus, da ein Verlust von 
500 Millionen Euro sicherlich nicht unwe
sentlich wäre.

Bestimmte Angaben sind für jede Klasse 
von Finanzinstrumenten hinsichtlich der 
überfälligen sowie der wertgeminderten 
finanziellen Vermögenswerten zu machen. 
Für die überfälligen ist eine Analyse der 
Altersstruktur vorzunehmen, ohne dass 
zwingende Zeitbänder vorgegeben sind. 
Für die einzeln wertgeminderten Vermö
gensgegenstände ist eine Analyse vorzu
nehmen (ohne dass diesbezüglich nähere 
zwingende Vorgaben bestehen), und es 
sind die für die Bildung von Wertberichti
gungen bestehenden Kriterien zu nennen. 
Sowohl hinsichtlich der überfälligen als 
auch der wertgeminderten Vermögens
werte ist eine Beschreibung der hierfür 
 bestehenden Sicherheiten als auch die An
gabe der entsprechenden Fair Values der 
Sicherheiten anzugeben, sofern durchführ
bar.

Unterschiedliche Definition  
der Zeitbänder

Für die Angaben zur Altersstruktur wurden 
von den einzelnen Banken überwiegend 
Angaben in Bezug auf Forderungen bezie
hungsweise das klassische Kreditgeschäft 
gemacht. Inwieweit auch bei Finanzinstru
menten anderer Klassen wie Wertpapieren 
oder Derivaten Überfälligkeiten bestehen, 
wird nicht ausdrücklich angegeben. Die 
einzelnen Zeitbänder sind bei den ange
benden Banken zum Teil unterschiedlich 
definiert, es findet sich jedoch durch gängig 
die 30 Tage/EinMonats und 90 Tage/ 
DreiMonatsgrenze:

Deutsche Bank:Deutsche Bank: Es werden Überfällig
keiten > = 90 Tage angegeben, zusätzlich 
im Anhang die überfälligen < 30 Tage, 
< 60 Tage, < 90 Tage und > = 90 Tage (An
gabe in Bezug auf zu Anschaffungskosten 
bewertete Kredite).

Dresdner Bank:Dresdner Bank: Es erfolgt eine Aufgliede
rung überfälliger Kredite nach 29, 59, 89 
und > = 90 Tage (Angabe in Bezug auf For
derungen).

Landesbank Baden-Württemberg:Landesbank Baden-Württemberg: Auf
gliederung nach Überfälligkeiten von < ein 
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mutlich auch nur in diesen Abgrenzungen 
verfügbar/vorhanden sind. 

Durch die Basel IIAnforderungen sind je
doch in den letzten Jahren systematisch 
vielfältige Datenbestände zur Risikosteue
rung generiert worden, die mit vertret
barem Aufwand sicherlich zunehmend 
auch für die IFRS 7Berichterstattung he
rangezogen werden können. Durchge
führte Analysen haben gezeigt, dass die 
regulatorischen und IFRSAnforderungen 
für viele Teilaspekte weitgehende Kompa
tibilität aufweisen.

Noch kein Standard für  
wertgeminderte Bestände

Art und Umfang der Analyse wertgemin
derter Bestände weist eine sehr große He
terogenität auf, ein Branchenstandard hat 
sich hier bisher noch nicht herausgebildet. 
Die Angabe von Sicherheitenwerten für 
 diese Bestände wird teilweise offenbar als 
nicht durchführbar angesehen. Dies sollte 
aber für große Banken durchaus im Be
reich des Möglichen liegen, wenn auch be
stimmt nicht mit allen Sicherheitenwerten 
punktgenau zum Bilanzstichtag geglänzt 
werden kann. Recht knapp fallen generell 
auch die Erläuterungen in Bezug auf Re
strukturierungskredite und im Zusammen
hang mit dem Kreditgeschäft übernom
mene Sicherheiten aus. 

Gerade vor dem Hintergrund der aktuellen 
Vertrauenskrise könnte mehr Transparenz 
eigentlich nur ein Gewinn und ein positives 
Signal an die verschiedenen  Stakeholder 
sein. Investoren und andere Adressaten der 
Finanzberichterstattung haben ein dickes 
Fell bekommen, was schlechte Finanz
marktnachrichten betrifft. Möglicherweise 
wird schonungslose Offenheit aktuell eher 
und mehr denn je honoriert. 

Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass die 
Risikoberichterstattung der Unternehmen 
von der Deutschen Prüfstelle für Rech
nungslegung (DPR) als einer der Prüfungs
schwerpunkte für 2009 erklärt wurde.
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Monat, bis drei Monate, bis sechs Monate, 
bis neun Monate, bis zwölf Monate und 
> zwölf Monate (Angabe in Bezug auf For
derungen).

DZ Bank:DZ Bank: Aufgliederung nach Überfällig
keiten von bis fünf Tage, bis ein Monat, bis 
zwei Monate, bis drei Monate, > drei Mo
nate (Angaben in Bezug auf das „klassische 
Kreditgeschäft“).

Commerzbank:Commerzbank: Hier ist zumindest im 
 Rahmen der Risikoberichterstattung keine 
 Angabe zur Altersstruktur überfälliger, 
aber noch nicht wertgeminderter Positi
onen  ersichtlich. Es ist lediglich eine An
gabe des 90 dpd (Days Past Due) Volumens 
im  DefaultBestand zu finden.

Die Analyse der wertgeminderten Posi
tionen erfolgt auf recht unterschiedliche 
Weise. Die Deutsche Bank und die Lan
desbank BadenWürttemberg beschrän
ken sich auf eine Aufgliederung der 
Buchwerte der wertgeminderten Forde
rungen während die anderen Banken eine 
Darstellung auch des Risikovorsorge be
ziehungsweise Sicherheitenabdeckungs
grades mit darstellen.

Auch in Bezug auf die Beschreibung der 
Sicherheiten ist die Umsetzung recht hete
rogen. Während die Deutsche Bank etwa 
eine Gliederung nach finanziellen und 
physischen Sicherheiten präsentiert, war
tet die Dresdner Bank mit der Angabe des 
relativen Anteils einzelner Sicherheiten
arten auf. Die Fair Values der Sicherheiten 
werden von Deutsche Bank, Commerzbank 
und DZ Bank angegeben, Dresdner Bank 
und Landesbank BadenWürttemberg ge
ben keine Fair Values zu den Sicherheiten 
an.

Hinsichtlich der überfälligen beziehungs
weise wertgeminderten Positionen wäre es 

aus Sicht der Abschlussadressaten sicher 
wünschenswert, im Sinne einer verbes
serten Transparenz noch etwas ausführ
lichere Erläuterungen zu sehen.

IFRS 7 sieht Angaben zu Vermögenswerten 
vor, die durch risikomindernde Vereinba
rungen erhalten wurden (Art, Buchwerte, 
beabsichtigte Verwendung). Bei der Deut
schen Bank sind entsprechende Angaben 
im Anhang zu finden. Commerzbank und 
 Landesbank BadenWürttemberg machen 
ebenfalls entsprechende Angaben zu 
 Rettungserwerben. Bei der Dresdner Bank 
 findet sich lediglich eine generelle Be
schreibung zum Thema „Optimierung 
 Sicherheitenerlöse“. Die DZ Bank macht die 
Angabe, dass übernommene Sicherheiten 
eine zu vernachlässigende Rolle spielen. 
Hinsichtlich des auch hier geltenden 
 Wesentlichkeitsgedanken wird auf die ge
machten Ausführungen verwiesen.

In Anlehnung an die bilanzielle 
Gliederung

Beachtenswert ist zunächst, dass die zu 
definierenden „Klassen“ weitestgehend in 
Anlehnung an die bilanzielle Gliederung 
erfolgen. Interessant wäre sicherlich zu 
überlegen, ob mittelfristig andere Ab
grenzungen (zum Beispiel basierend auf 
Geschäftssegmenten oder bankaufsichts
rechtlichen Vermögensklassen) nicht eine 
effektivere (noch transparentere Dar
stellung der Risiken) und effizientere (Nut
zung von intern ohnehin bereits vor
handenen Reportings) Berichterstattung 
ermöglichen. 

In einzelnen Bereichen sind die Angaben 
der Banken noch recht allgemein gehalten, 
beispielsweise bei der „Beschreibung der 
Sicherheiten, die „je Klasse“ gefordert ist. 
Daneben werden Angaben in Bezug auf die 
Kreditqualität, zumindest was die Ra
tingstruktur betrifft, häufig nur für Teil
bestände und nicht „je Klasse“ gemacht. 
Vermutlich sind für viele Angaben die rele
vanten Daten in der benötigten Form und 
an erforderlicher Stelle (noch) nicht ver
fügbar. 

Ein Grund liegt auch hier mög licherweise 
darin, dass die einzelnen „Klassen“ bisher 
überwiegend in Anlehnung an die Bilanz
posten definiert und abgegrenzt wurden, 
die interne Steuerung und Überwachung 
aber nach ganz anderen Abgrenzungen er
folgt und entsprechende Daten daher ver


